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Sehr geehrte Frau Vorsitzende, 

die Deutsche Bahn AG realisiert mit mehreren Eisenbahninfrastrukturunternehmen des 

Bundes (die Bahn) das Projekt Stuttgart 21. An der Finanzierung beteiligt sich neben anderen 

Projektpartnern auch der Bund. Er wird dabei vertreten durch das Bundesministerium für 

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 

Der Bundesrechnungshof begleitet seit dem Jahr 2007 das Verwaltungshandeln des Bundes 

bei dem Projekt beratend. Er prüft, ob das BMVI die normativen Voraussetzungen beachtet 

hat und wie sich das bisherige Verwaltungshandeln finanziell auswirkt. 

Der vorliegende Bericht behandelt Unzulänglichkeiten und finanzielle Risiken der 

Zuwendungsverfahren, mit denen das BMVI der Bahn für das Projekt Stuttgart 21 Zuschüsse 

aus dem Bundeshaushalt zahlt. Er informiert zudem über die bisher eingeschränkten 
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Sehr geehrte Frau Vorsitzende,

die Deutsche Bahn AG realisiert mit mehreren Eisenbahninfrastrukturunternehmen des

Bundes (die Bahn) das Projekt Stuttgart 21. An der Finanzierung beteiligt sich neben anderen

Projektpartnem auch der Bund. Er wird dabei vertreten durch das Bundesministerium für

Verkehr und digitale Infrastruktur (BMVI).

Der Bundesrechnungshof begleitet seit dem Jahr 2007 das Verwaltungshandeln des Bundes
bei dem Projekt beratend. Er prüft, ob das BMVI die normativen Voraussetzungen beachtet

hat und wie sich das bisherige Verwaltungshandeln finarıziell auswirkt.

Der vorliegende Bericht behandelt Unzulänglichkeiten und finanzielle Risiken der
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aus dem Bundeshaushalt zahlt. Er infonniert zudem über die bisher eingeschränkten
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Möglichkeiten des Deutschen Bundestages, bei dein Projekt Stuttgart 21 seine 

Budgetkontrolle auszuüben. Das BMVI und das BMF haben zu den Feststellungen des 

Bundesrechnungshofes Stellung genommen. Die wesentlichen Äußerungen sind im Bericht 

berücksichtigt. 

Der Bundesrechnungshof stellte fest, dass das BMVI als Zuwendungsgeber nicht ausreichend 

kontrolliert, ob 

- der Plafond von 497 Mio. € eingehalten wird, den der Bund über die Leistungs- und 

Finanzierungsvereinbarungen (LuFV) zur Verfügung stellt, 

- die Gesamtfinanzierung des Projekts noch gesichert ist und 

-  die Qualität der Bauausführung ausreichend ist. 

Das BMVI beruft sich darauf, dass es sich bei dem Projekt Stuttgart 21 um ein 

„eigenwirtschaftliches" Projekt der Bahn handele. Die Projektverantwortung sieht es in erster 

Linie bei der Bahn als Projektträger und Bauherr. 

Dabei lässt es aber außer Acht, dass die Bauten zu Stuttgart 21 mit Fertigstellung als Schie-

nenwege des Bundes der verfassungsrechtlichen Gewährleistungs- und Finanzierungsverant-

wortung des Bundes unterliegen. Aus dieser Konstellation und durch die bisherige Verwal-

tungspraxis können bedeutende finanzielle Risiken für den Bundeshaushalt entstehen. Die 

bisherigen Überlegungen des BMVI zur Kontrolle des LuFV-Plafonds sind unzureichend. 

Der Bundesrechnungshof hält es für dringend geboten, dass das BMVI als bedeutender 

Zuwendungsgeber künftig seine Überwachungs- und Steuerungsmöglichkeiten beim Projekt 

Stuttgart 21 konsequent ausschöpft. 

Schließlich betrifft der vorliegende Bericht auch die Veranschlagung von Bundesmitteln. Der 

Bundesrechnungshof spricht sich für eine Einzelveranschlagung von Stuttgart 21 aus 

(Titelgruppe). Dies wäre transparenter und verbindlicher als die bisherige Veranschlagung in 

verschiedenen Sammeltiteln. 

Abgesehen von diesen Feststellungen hat eine Prüfung der unternehmerischen Betätigung des 

Bundes bei der Bahn durch den Bundesrechnungshof weitere Kostenrisiken für das Projekt 

Stuttgart 21 ergeben. Der Bundesrechnungshof informiert hierzu wegen schutzbedürftiger 

Geschäftsdaten mit gesondertem Bericht das für die Überwachung der Bundesbeteiligungen 
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zuständige Bundesfinanzierungsgremium. 

Die Vorsitzende des Rechnungsprüfungsausschusses des Haushaltsauschusses des Deutschen 

Bundestages, das BMVI und das BMF erhalten einen Abdruck des vorliegenden Schreibens 

und des beigefügten Berichts nach § 88 Abs. 2 BHO. 

Mit fr dlichen Grüßen 

prall 
	

Zentner 
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Dieser Bericht des Bundesrechnungshofes ist urheberrechtlich geschützt. Eine 

Veröffentlichung ist nicht zulässig. 
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0 	Zusammenfassung 

0.1 	Die Deutsche Bahn AG realisiert mit mehreren Eisenbahninfrastrukturunterneh- 

men des Bundes (die Bahn) das Projekt Stuttgart 21. An der Finanzierung beteili-

gen sich ferner der Bund, die Europäische Union (EU), das Land Baden-

Württemberg, die Stadt Stuttgart sowie die Region Stuttgart und die Flughafenge-

sellschaft. Der Bund wird dabei vertreten durch das Bundesministerium für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 

Der Bundesrechnungshof begleitet seit dem Jahr 2007 das Verwaltungshandeln 

des Bundes bei dem Projekt beratend. Er prüft, ob das BMVI die normativen Vo-

raussetzungen beachtet hat und wie sich das bisherige Verwaltungshandeln finan-

ziell auswirkt. Eine Prüfung der unternehmerischen Betätigung des Bundes bei 

der Bahn hat weitere Kostenrisiken für das Projekt Stuttgart 21 ergeben. Der Bun-

desrechnungshof informiert hierzu wegen schutzbedürftiger Geschäftsdaten mit 

gesondertem Bericht das für die Überwachung der Bundesbeteiligungen zuständi-

ge Bundesfinanzierungsgremium. 

Der vorliegende Bericht behandelt Unzulänglichkeiten und finanzielle Risiken der 

Zuwendungsverfahren, mit denen das BMVI der Bahn für das Projekt Stuttgart 21 

Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zahlt. Der Bericht informiert zudem über die 

bisher eingeschränkten Möglichkeiten des Deutschen Bundestages, bei dem Pro-

jekt Stuttgart 21 seine Budgetkontrolle auszuüben. Der Bundesrechnungshof zeigt 

dazu Verbesserungsmöglichkeiten auf. Wenn es gelingt, die mit der Europäischen 

Union vereinbarten EU-Mittel in das Projekt vollständig einzubringen, wird das 

unmittelbare und mittelbare haushaltsrelevante Engagement des Bundes nach ak-

tuellem Kenntnisstand immer noch mindestens rund 1 650 Mio. Euro betragen. 

(Nr. 1 und 2) 

0.2 	Bei den Bundeszuwendungen, die über die Leistungs- und Finanzierungsvereinba- 

rungen (LuFV) für Stuttgart 21 zur Verfügung gestellt werden, kann das BMVI 

nicht wirksam kontrollieren, ob der verabredete Plafond von 497 Mio. Euro ein-

gehalten wird. Es besteht die Gefahr, dass die LuFV-Finanzierung zu einem „Ein-

fallstor" für eine unkontrollierte Finanzierung von Mehrkosten zulasten des übri-

gen Bestandsnetzes und des Bundeshaushalts wird. Der Bundesrechnungshof hält 

es für geboten, hiergegen geeignete rechtsverbindliche Vorkehrungen zu treffen. 

(Nr. 3) 
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gen sich femer der Bund, die Europäische Union (EU), das Land Baden-
Württemberg, die Stadt Stuttgart sowie die Region Stuttgart und die Flughafenge-
sellschaft. Der Bund wird dabei vertreten durch das Bundesministerium für Ver-
kehr und digitale Infrastruktur (BMVI).
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desrechnungshof infonniert hierzu wegen schutzbedürftiger Geschäftsdaten mit
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dazu Verbesserungsmöglichkeiten auf. Wenn es gelingt, die mit der Europäischen
Union vereinbarten EU-Mittel in das Projekt vollständig einzubringen, wird das
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tuellem Kenntnisstand immer noch mindestens rund 1 650 Mio. Euro betragen.
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Bei den Bundeszuwendungen, die über die Leistungs- und Finanzierungsvereinba-
rungen (LuFV) für Stuttgart 21 zur Verfügung gestellt werden, kann das BMVI
nicht wirksam kontrollieren, ob der verabredete Plafond von 497 Mio. Euro ein-
gehalten wird. Es besteht die Gefahr, dass die LuFV-Finanzierung zu einem „Ein-
fallstor“ fiir eine unkontrollierte Finanzierung von Mehrkosten zulasten des übri-
gen Bestandsnetzes und des Bundeshaushalts wird. Der Bundesrechnungshof hält
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0.3 	Das BMVI hält es nicht für notwendig, während der Baumaßnahmen zuwen- 

dungsrechtlich begleitend zu überwachen, inwieweit die Gesamtfinanzierung des 

aus Bundesmitteln geförderten Projekts gesichert ist. Dies widerspricht dem 

Haushalts- und Zuwendungsrecht. Entsprechende Kontrollen sollten eingeführt 

werden. (Nr. 4) 

	

0.4 	Das BMVI kontrolliert im Zuwendungsverfahren die Qualität der Bauausführung 

unzureichend. Der Kostendruck birgt das Risiko einer möglicherweise vereinfach-

ten, nicht nachhaltigen Bauausführung, die zu späteren Folgekosten für den Bun-

deshaushalt führen könnte. Der Bundesrechnungshof hält begleitende Qualitäts-

kontrollen für erforderlich. (Nr. 5) 

	

0.5 	Der Bundesrechnungshof bittet das BMVI, die vorgenannten Risiken auch bei der 

künftigen Beteiligungsführung zu beachten. Der Bundesrechnungshof rät dem 

BMVI darauf hinzuwirken, dass die Bundesvertreter / Bundesvertreterin im Auf-

sichtsrat der Bahn diese Risiken bei der Ausübung ihrer Aufsichtsratsmandate be-

rücksichtigen. (Nr. 6) 

	

0.6 	Die bisherige Veranschlagung der Bundesmittel für das Projekt in verschiedenen 

Sammeltiteln ist nicht transparent und im Ergebnis für den Haushaltsvollzug beim 

Projekt Stuttgart 21 nicht ausreichend verbindlich. Der Bundesrechnungshof hält 

deshalb eine Einzelveranschlagung von Stuttgart 21 (eigene Titelgruppe) für ge-

boten, um die Budgetkontrolle des Parlaments angesichts der finanziellen Bedeu-

tung des Projekts zu stärken. (Nr. 7) 
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1 	Anlass und Gegenstand des Berichts 

Die Deutsche Bahn AG realisiert mit mehreren Eisenbahninfrastrukturunterneh-

men des Bundes (die Bahn) das Projekt Stuttgart 21. An der Finanzierung beteili-

gen sich ferner der Bund, die Europäische Union (EU), das Land Baden-

Württemberg, die Stadt Stuttgart sowie die Region Stuttgart und die Flughafenge-

sellschaft. Der Bund wird dabei vertreten durch das Bundesministerium für Ver-

kehr und digitale Infrastruktur (BMVI). 

Stuttgart 21 umfasst die Umgestaltung des Bahnknotens Stuttgart. Dabei soll der 

Kopfbahnhof durch einen tief liegenden Durchgangsbahnhof ersetzt und an die 

Bestandsstrecken sowie die Neubaustrecke Wendlingen-Ulm angeschlossen 

werden. 

Der Bundesrechnungshof begleitet seit dem Jahr 2007 das Verwaltungshandeln 

des Bundes bei dem Projekt beratend, wobei er entsprechend seinem gesetzlichen 

Auftrag die politische Entscheidung für Stuttgart 21 nicht beurteilt. Er prüft, ob 

das BMVI die normativen Voraussetzungen beachtet hat und wie sich das bisheri-

ge Verwaltungshandeln finanziell auswirkt. Die Prüfungen beziehen sich auf ver-

schiedene Aufgabenfelder, die der Bund im Rahmen des Projekts verantwortet. 

Mit einer Prüfung untersucht der Bundesrechnungshof, inwieweit der Bund bei 

seiner unternehmerischen Betätigung als Alleinaktionär und Eigentümer des 

Unternehmens „Bahn" das Projekt sachgerecht und wirtschaftlich gesteuert hat.' 

Diese Prüfung auf der Basis ausgewerteter Unternehmensdaten hat weitere Kos-

tenrisiken für das Projekt Stuttgart 21 ergeben. Der Bundesrechnungshof infor-

miert hierzu wegen schutzbedürftiger Geschäftsdaten mit gesondertem Bericht das 

für die Überwachung der Bundesbeteiligungen zuständige Bundesfinanzierungs-

gremium 2 . 

Der vorliegende Bericht behandelt Schwächen und finanzielle Risiken der Zu-

wendungsverfahren 3 , mit denen das BMVI der Bahn für das Projekt Stuttgart 21 

Zuschüsse aus dem Bundeshaushalt zahlt. Er informiert zudem über die bisher 

eingeschränkten Möglichkeiten des Deutschen Bundestages, bei dem Projekt 

Stuttgart 21 die verfassungsrechtlich gebotene Budgetkontrolle auszuüben. Mit 

seinen Empfehlungen möchte der Bundesrechnungshof dazu beitragen, die 

1 	§ 27 DBGrG i.V.m. § 92 BHO. 
2 	§ 69a BHO. 
3 	§§ 23, 44 BHO. 
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eingeschränkten Möglichkeiten des Deutschen Bundestages, bei dem Projekt
Stuttgart 21 die verfassungsrechtlich gebotene Budgetkontrolle auszuüben. Mit
seinen Empfehlungen möchte der Bundesrechnungshof dazu beitragen, die

1

2
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§27 DBG1-Gi.v.m. § 92 BHO.
§69.-.1 BHO.
§§ 23, 44 BHO.
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finanziellen Risiken des Projekts Stuttgart 21 für den Bundeshaushalt zu vermin-

dern und das Budgetrecht des Parlaments zu stärken. 

Das BMVI und das BMF haben zu den Feststellungen des Bundesrechnungshofes 

Stellung genommen. Die wesentlichen Äußerungen sind im Bericht berücksich-

tigt. 

2 	Haushaltsrelevante Leistungen des Bundes für das Projekt 

Nach dem Finanzierungskonzept sollen aus dem Bundeshaushalt folgende Zu-

wendungen gezahlt werden: 

1) Baukostenzuschüsse gemäß Finanzierungsvereinba- 

rung vom 02.04.2009: 	 563,8 Mio. Euro 

2) Zuschüsse aus den beiden Leistungs- und Finanzie- 

rungsvereinbarungen für Ersatzinvestitionen (LuFV): 	497,0 Mio. Euro 

3) (geplante) Zuschüsse aus dem Bundesprogramm zum 

Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG): 	 168,6 Mio. Euro 

Die Finanzierungsvereinbarung vom 02.04.2009 legt neben den Baukostenzu-

schüssen fest, dass Erlöse aus dem Verkauf von Grundstücken nebst Zinsen nicht 

wie üblich dem Bundeshaushalt zu Gute kommen. Sie dürfen von der Bahn zur 

Projektfinanzierung wie eigene Mittel verwendet werden. 4  Der mit den Verkaufs-

erlösen verbundene haushaltsrelevante Einnahmeverzicht beträgt über 700 Mio. 

Euro. 

Aus den pauschalen Bundeszuweisungen zur Sicherung einer ausreichenden Be-

dienung der Bevölkerung mit Verkehrsleistungen im öffentlichen Personennah-

verkehr (sog. Regionalisierungsmittel) 5  sollen nach Angaben des Landes Baden-

Württemberg 286 Mio. Euro als Landesmittel in die Projektfinanzierung einge-

bracht werden. 6  Über die endgültige Verwendung der Regionalisierungsmittel für 

das Projekt Stuttgart 21 entscheidet indes alleine das Land. 

4 	
§ 5 Nr. 7 der Finanzierungsvereinbarung. 

5 	Aufgrund des Regionalisierungsgesetzes werden den Ländern hierfür jährlich 8 000 Mio. Euro zur 
Verfügung gestellt; der Betrag soll im Rahmen einer laufenden Gesetzesnovelle nochmals erhöht wer-
den. 

6 	Drs. Nr. 14/7164 des Landtags von Baden-Württemberg vom 10.11.2010. Mit der Vereinnahmung der 
Bundeszuweisung im Landeshaushalt handelt es sich um Landesmittel. Der Bundesrechnungshof hat 
keine Befugnis zu prüfen, wie die Länder diese Mittel weiter verwenden. 
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Das BMVI strebt an, die unter 1) aufgeführten Baukostenzuschüsse des Bundes 

vollständig mit Fördermitteln der EU zu kompensieren. Eine Förderzusage der 

EU liegt vor. Bisher leistete sie bereits 135,1 Mio. Euro. 

Gelingt die vollständige Kompensation durch EU-Mittel, wird das unmittelbare 

und mittelbare haushaltsrelevante Engagement des Bundes nach aktuellem Kennt-

nisstand noch mindestens rund 1 650 Mio. Euro betragen. 

3 	Bundeszuschüsse aus den beiden LuFV nicht wirksam begrenzt 
(1) Die Finanzierungsvereinbarung über Baukostenzuschüsse für Stuttgart 21 

vom 02.04.2009 sieht vor, dass die Bahn für Stuttgart 21 aus den LuFV 

497 Mio. Euro einsetzt.' 

Die Fördersystematik der LuFV weicht deutlich vom Zuwendungsrecht des Bun-

des ab. So entscheidet die Bahn eigenverantwortlich — ohne das BMVI einzubin-

den — über die projektbezogene Verwendung der jährlichen Pauschalzuschüsse in 

Milliardenhöhe (2016: 3 153 Mio. Euro). Der übliche Nachweis der wirtschaftli-

chen, zweckentsprechenden und ordnungsgemäßen Mittelverwendung entfällt. 

Stattdessen untersucht bislang ein vom Bund beauftragter Infrastrukturwirt-

schaftsprüfer (IWP), ob die Bahn die in den LuFV festgelegten Buchungsregeln 

einhält. Die zweckentsprechende und wirtschaftliche Verwendung der LuFV-

Mittel soll die Bahn mit „Qualitätskennzahlen" bezogen auf das gesamte Schie-

nenbestandsnetz nachweisen (sog. „Outputkontrolle"). 

Hinsichtlich des Projekts Stuttgart 21 fehlen in den LuFV 

• eine rechtsverbindliche Beschränkung des Mitteleinsatzes, 

• eine Nachweispflicht, wieviel Mittel die Bahn tatsächlich verausgabt hat und 

• Sanktionen für den Fall einer Überschreitung der in der Finanzierungsverein-

barung vom 02.04.2009 genannten 497 Mio. Euro. 

Der Bundesrechnungshof hatte das BMVI bereits bei den Verhandlungen zur 

LuFV II darauf hingewiesen, dass diese Systematik nicht gewährleisten kann, dass 

beim Projekt Stuttgart 21 die Förderung des Bundes aus Mitteln der LuFV auf 

497 Mio. Euro beschränkt bleibt. In diesem Zusammenhang hatte er während der 

Verhandlungen zur LuFV II angeregt, in das künftige Vertragswerk mit neuen 

7 	300 Mio. Euro als Bestandsnetzinvestitionen und 197 Mio. Euro als Nahverkehrsanteil nach § 8.7 der 
LuFV bzw. § 8 Absatz 2 des Bundesschienenwegeausbaugesetzes. 
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Kontroll- bzw. Schutzmechanismen Vorsorge gegen eine Mittelüberschreitung zu 

treffen. Entsprechende Regelungen fehlen bis heute. 

(2) Der Bundesrechnungshof hält die vertragsbedingte Schutzlücke bei der 

Verwendung der Bundeszuschüsse aus den LuFV für bedeutend, zumal die LuFV-

Mittel seit dem Jahr 2013 beträchtlich aufgestockt worden sind. Die Bahn steht 

bei dem Projekt Stuttgart 21 unter einem hohen Kostendruck. Die übrigen Finan-

zierungspartner haben es abgelehnt, weitere Mehrkosten zu übernehmen. Die 

Bahn hat deswegen aus unternehmerischen Gründen ein starkes Interesse, Mehr-

ausgaben möglichst nicht mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Vor diesem Hinter-

grund können die Kontrolldefizite der LuFV einen Anreiz bieten, Mehrkosten des 

Projekts Stuttgart 21 über die pauschalen Bundeszuschüsse der LuFV zu finanzie-

ren. Damit würden LuFV-Mittel für Ersatzinvestitionen im Bestandsnetz der 

Schienenwege des Bundes fehlen. Der Bundesrechnungshof hat dem BMVI er-

neut empfohlen, die Schutzlücke bei der Verwendung der LuFV-Mittel schnellst-

möglich zu schließen. 

(3) Das BMVI hat angekündigt, es werde demnächst einen Infrastrukturwirt-

schaftsprüfer (IWP) des Bundes beauftragen zu prüfen, inwieweit der Plafond an 

LuFV-Mitteln für das Projekt Stuttgart 21 von der Bahn eingehalten werde. Ein 

entsprechender Vertrag stehe vor dem Abschluss. Der IWP werde nicht wie bei 

der LuFV üblich auf Buchungsebene, sondern auf der Basis von Ausgaben prüfen. 

Die vom Bundesrechnungshof hierzu am 30.08.2016 beim Eisenbahn-Bundesamt 

(EBA) eingesehenen Verwaltungsvorgänge und Bieterunterlagen ließen offen, wie 

diese Ankündigung bei den seit dem Jahre 2009 angefallenen mehreren Hundert-

tausend Ausgabenbelegen zu den beiden LuFV umgesetzt werden soll. 

(4) Der Bundesrechnungshof erkennt an, dass das BMVI mit dem vorgesehenen 

Prüfungsauftrag an einen IWP begonnen hat, erste Maßnahmen zur Überwachung 

des Plafonds für das Projekt Stuttgart 21 einzuleiten. 

Allerdings verpflichten die LuFV die Bahn bisher nicht, solche Prüfungen eines 

IWP (Ausgaben für Stuttgart 21) zu dulden, zumal ein IWP bereits die mit der 

Bahn abgestimmten „normalen" Prüfungen auf Buchungsebene für die Jahre 2009 

bis 2013 abgeschlossen hat. Auch sollte das BMVI darauf hinwirken, dass der 

künftige IWP eine geeignete Methodik entwickelt, um den Plafond an LuFV-

Mitteln sicher und umfassend zu überwachen. Darüber hinaus ist in den LuFV 
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nicht geregelt, wie der Bund eine Überschreitung des Plafonds gegenüber der 

Bahn rechtswirksam sanktionieren kann. Im Ergebnis ist damit auch nach einer 

Beauftragung des IWP die Gefahr nicht abgewendet, dass die anteilige LuFV-

Finanzierung des Großprojekts Stuttgart 21 zu einem „Einfallstor" für eine unge-

wünschte Finanzierung von Mehrkosten zulasten des übrigen Bestandsnetzes bzw. 

des Bundeshaushalts wird. 

Der Bundesrechnungshof hält es daher für geboten, umgehend geeignete Schutz-

mechanismen rechtsverbindlich festzulegen, beispielsweise in einer Nachtrags-

vereinbarung zu den beiden LuFV. 

4 	Gesamtfinanzierung unzureichend überwacht 
(1) Nach der Finanzierungsvereinbarung vom 02.04.2009 betragen die Projekt-

kosten 3 076 Mio. Euro. Das zugehörige Finanzierungskonzept umfasste ein-

schließlich einer Risikovorsorge 4 526 Mio. Euro (sog. Finanzierungsrahmen). 

Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Oktober 2008 darauf hingewiesen, dass 

die zugehörige Kostenermittlung unvollständig war. Aufgrund eigener Untersu-

chungen auf der Basis des damaligen Sachstandes ging er davon aus, dass die 

Kosten deutlich über 5 300 Mio. Euro liegen werden. Er wies ferner darauf hin, 

dass die Gesamtfinanzierung u. a. wegen dieser Finanzierungslücke nicht gesi-

chert und das Projekt somit nicht etatreif war. 8  

Ende des Jahres 2012 räumte die Bahn ein, dass Mehrkosten bei Stuttgart 21 auf-

treten werden. Im März 2013 gab sie bekannt, dass der Finanzierungsrahmen des 

Gesamtprojektes um 2 000 Mio. Euro auf rund 6 500 Mio. Euro erhöht werde. 9  Es 

sei noch nicht abschließend geklärt, wer die Mehrkosten finanzieren wird. Nach 

Angaben der Bahn haben es das Land Baden-Württemberg, die Region, die Lan-

deshauptstadt und die Flughafengesellschaft bislang abgelehnt, sich an den Mehr-

kosten zu beteiligen. 10  Die Bahn erwägt deshalb, Ansprüche gegenüber diesen Fi-

nanzierungspartnern gerichtlich geltend zu machen, um eigene finanzielle Belas-

tungen zu mindern. Notfalls werde die Bahn die Mehrkosten zunächst aus eigenen 

Mitteln bestreiten. Das BMVI hat bisher ausgeschlossen, Mehrkosten aus dem 

Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages vom 30.10.2008, Gz.: 1113 — 2008 — 0882. 

9 	Unterlagen der DB AG bei einer Pressekonferenz am 05,03.2013. 
io 	Protokoll Nr. 17/95 des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des 17. Deutschen Bun- 

destages (Verkehrsausschuss). 

10

nicht geregelt, wie der Bund eine Überschreitung des Plafonds gegenüber der

Bahn rechtswirksam sanktionieren kann. Im Ergebnis ist damit auch nach einer

Beauftragung des IWP die Gefahr nicht abgewendet, dass die anteilige LuFV-
Finanzierung des Großprojekts Stuttgart 21 zu einem „Einfallstor“ für eine unge-

wünschte Finanzierung von Mehrkosten zulasten des übrigen Bestandsnetzes bzw.
des Bundeshaushalts wird.

Der Bundesrechnungshof hält es daher für geboten, umgehend geeignete Schutz-

mechanismen rechtsverbindlich festzulegen, beispielsweise in einer Nachtrags-
vereinbarung zu den beiden LuFV.

Gesamtfinanzierung unzureichend überwacht
( 1) Nach der Finanzierungsvereinbarung vom 02.04.2009 betragen die Projekt-
kosten 3 076 Mio. Euro. Das zugehörige Finanzierungskonzept umfasste ein-
schließlich einer Risikovorsorge 4 526 Mio. Euro (sog. Finanzierungsrahmen).
Der Bundesrechnungshof hatte bereits im Oktober 2008 darauf hingewiesen, dass
die zugehörige Kostenennittlung unvollständig war. Aufgrund eigener Untersu-
chungen auf der Basis des damaligen Sachstandes ging er davon aus, dass die
Kosten deutlich über 5 300 Mio. Euro liegen werden. Er wies femer darauf hin,
dass die Gesamtfinanzierung u. a. wegen dieser Finanzierungslücke nicht gesi-
chert und das Projekt somit nicht etatreif war. 8

Ende des Jahres 2012 räumte die Bahn ein, dass Mehrkosten bei Stuttgart 21 auf-

treten werden. Im März 2013 gab sie bekannt, dass der Finanzierungsrahmen des
Gesamtprojektes um 2 000 Mio. Euro auf rund 6 500 Mio. Euro erhöht werde.9 Es
sei noch nicht abschließend geklärt, wer die Mehrkosten finanzieren wird. Nach
Angaben der Bahn haben es das Land Baden-Württemberg, die Region, die Lan-

deshauptstadt und die Flughafengesellschaft bislang abgelehnt, sich an den Mehr-
kosten zu beteiligen. 10 Die Bahn erwägt deshalb, Ansprüche gegenüber diesen Fi-
nanzierungspartnem gerichtlich geltend zu machen, um eigene finanzielle Belas-
tungen zu mindem. Notfalls werde die Bahn die Mehrkosten zunächst aus eigenen
Mitteln bestreiten. Das BMVI hat bisher ausgeschlossen, Mehrkosten aus dem

Bericht des Bundesrechnungshofes nach § 88 Absatz 2 BHO an den Haushaltsausschuss des Deut-
schen Bundestages vom 30.10.2008, Gz.: Ill 3 - 2008 - 0882.
Unterlagen der DB AG bei einer Pressekonferenz am 05.03.2013.
Protokoll Nr. 17/95 des Ausschusses für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung des 17. Deutschen Bun-
destages (Verkehrsausschuss).



11 

Bundeshaushalt zu finanzieren.11  

(2) Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das BMVI — trotz Hinweisen 

des Bundesrechnungshofes — weder vor noch nach dem Abschluss der Finanzie-

rungsvereinbarung vom 02.04.2009 ausreichend kontrolliert hat, inwieweit die 

Gesamtfinanzierung von Stuttgart 21 gesichert ist. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip 

und dessen zuwendungsrechtliche Ausprägung in den Verwaltungsvorschriften zu 

§ 44 BH0 12  verbieten dem Bund, finanziell nicht abgesicherte Projekte zu för-

dern. Mit diesen Regeln sollen „Investitionsruinen" und unkontrollierbare Folge-

lasten für den Bundeshaushalt vermieden werden. Deshalb muss vor Projektbe-

ginn Klarheit über alle wesentlichen finanziellen Fragen bestehen. Die Pläne müs-

sen soweit durchgearbeitet worden sein, dass mit erheblichen Änderungen und 

Ergänzungen nicht mehr zu rechnen ist. Alle Kostenberechnungen müssen die 

Beurteilung ermöglichen, ob die veranschlagten Gesamtkosten voraussichtlich 

eingehalten und sicher finanziert werden können. Die haushaltsrechtlichen Rege-

lungen schreiben auch ausdrücklich vor, während der Umsetzung von Fördermaß-

nahmen projektbegleitend zu überwachen, inwieweit die Gesamtfinanzierung ge-

sichert ist.13  Der Bund soll damit in die Lage versetzt werden rechtzeitig gegenzu-

steuern, sofern sich Anhaltspunkte für Kostenüberschreitungen und für zusätzli-

chen Finanzbedarf ergeben. 

Der Bundesrechnungshof hat dem BMVI empfohlen, möglichst rasch seine be-

gleitende Überwachung der Gesamtfinanzierung zu verbessern, zumal die Finan-

zierung der Mehrkosten bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte. Bisher un-

berücksichtigte Kostenrisiken müssten dabei hinreichend einbezogen werden. 

(3) Das BMVI hat mitgeteilt, die Gesamtfinanzierung des Projekts Stuttgart 21 

sei beim Abschluss der Finanzierungsvereinbarung vom 02.04.2009 gesichert ge-

wesen. Sie sei mit dem Beschluss des Aufsichtsrates im Jahr 2013 und durch die 

Finanzierung aus Eigenmitteln der Bahn auch heute gesichert. Zwar trage der 

Bund die umfassende politische Verantwortung für das Projekt Stuttgart 21. Bei 

Stuttgart 21 handele es sich indes um ein „ eigenwirtschaftliches " Projekt der 

Bahn. Die Bahn sei Vorhabenträger und Bauherr. Allein die Bahn sei verantwort-

lich, das Projekt umzusetzen und zu überwachen. Der Bund beschränke sich auf 

11 	Beispielsweise die Erklärungen des zuständigen Parlamentarischen Staatssekretärs gegenüber dem 
Verkehrsausschuss in der Sitzung vom 14.12.2012, Protokoll Nr. 17/89, S. 7. 

12 	VV Nr. 1.2 zu § 44 BHO. 
13 	VV ZU § 7 BHO und VV Nr. 9 zu § 44 BHO. 
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Bundeshaushalt zu finanzieren. H

(2) Der Bundesrechnungshof hat beanstandet, dass das BMVI - trotz Hinweisen

des Bundesrechnungshofes - weder vor noch nach dem Abschluss der Finanzie-

rungsvereinbarung vom 02.04.2009 ausreichend kontrolliert hat, inwieweit die
Gesamtfinanzierung von Stuttgart 21 gesichert ist. Das Wirtschaftlichkeitsprinzip
und dessen zuwendungsrechtliche Ausprägung in den Verwaltungsvorschriften zu
§44 BHO12 verbieten dem Bund, finanziell nicht abgesicherte Projekte zu för-

dern. Mit diesen Regeln sollen „Investitionsruinen“ und unkontrollierbare Folge-
lasten fiir den Bundeshaushalt vemrieden werden. Deshalb muss vor Projektbe-

ginn Klarheit über alle wesentlichen finanziellen Fragen bestehen. Die Pläne müs-

sen soweit durchgearbeitet worden sein, dass mit erheblichen Änderungen und
Ergänzungen nicht mehr zu rechnen ist. Alle Kostenberechnungen müssen die

Beurteilung ermöglichen, ob die veranschlagten Gesamtkosten voraussichtlich
eingehalten und sicher finanziert werden können. Die haushaltsrechtlichen Rege-

lungen schreiben auch ausdrücklich vor, während der Umsetzung von Fördennaß-
nahmen projektbegleitend zu überwachen, inwieweit die Gesamtfinanzierung ge-
sichert ist. 13 Der Bund soll damit in die Lage versetzt werden rechtzeitig gegenzu-
steuenr, sofern sich Anhaltspunkte für Kostenüberschreitungen und fiír zusätzli-
chen Finanzbedarf ergeben.

Der Bundesrechnungshof hat dem BMVI empfohlen, möglichst rasch seine be-
gleitende Überwachung der Gesamtfinanzierung zu verbessem, zumal die Finan-
zierung der Mehrkosten bisher nicht eindeutig geklärt werden konnte. Bisher un-

berücksichtigte Kostenrisiken müssten dabei hinreichend einbezogen werden.

(3) Das BMVI hat mitgeteilt, die Gesamtfinanzierung des Projekts Stuttgart 21
sei beim Abschluss der Finanzierungsvereinbarung vom 02.04.2009 gesichert ge-

wesen. Sie sei mit dem Beschluss des Aufsichtsrates im Jahr 2013 und durch die
Finanzierung aus Eigenmitteln der Bahn auch heute gesichert. Zwar trage der
Bund die umfassende politische Verantwortung für das Projekt Stuttgart 21. Bei
Stuttgart 21 handele es sich indes um ein „er'genwirrschafrZiches“ Projekt der

Bahn. Die Bahn sei Vorhabenträger und Bauherr. Allein die Bahn sei verantwort-
lich, das Projekt umzusetzen und zu überwachen. Der Bund beschränke sich auf

Beispielsweise die Erklärungen des zuständigen Parlamentarischen Staatssekretärs gegenüber dem
Verkehrsausschuss in der Sitzung vom 14.12.2012, Protokoll Nr. 17/89, S. 7.
VV Nr. 1.2 zu § 44 BHO.
VV zu § 7 BHO und VV Nr. 9 zu § 44 BHO.
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die Bereitstellung der notwendigen Finanzierungsmittel, die er in den Finanzie-

rungsverträgen zugesagt habe. Für eine zuwendungsrechtliche begleitende Über-

wachung der Gesamtfinanzierung bestehe kein Bedarf. Das BMVI überwache 

stattdessen die Entwicklung der Gesamtfinanzierung und der Risiken des Projek-

tes Stuttgart 21 bei seiner Beteiligungsführung der Bahn. 

(4) Der Bundesrechnungshof hält es weiterhin für notwendig, dass das BMVI 

als Zuwendungsgeber begleitend prüft, inwieweit die Gesamtfinanzierung bei 

Stuttgart 21 gesichert ist. Dem steht insbesondere nicht entgegen, dass es sich um 

ein „ eigenwirtschaftliches" Projekt der Bahn handelt. Die primäre Verantwortung 

von Zuwendungsempfängern für die zweckentsprechende und wirtschaftliche 

Umsetzung eines geförderten Projektes ist der Normalfall, wenn der Bund Zu-

wendungen gewährt. Sie entbindet die Verwaltung nicht von ihrer haushaltsrecht-

lichen Pflicht, eine Fördermaßnahme in angemessenem Umfang begleitend in fi-

nanzieller Hinsicht zu überwachen. Dies gilt erst recht bei Großprojekten, wie 

Stuttgart 21. In den Verwaltungsvorschriften ist ausdrücklich geregelt, dass u. a. 

die Vorschriften zur begleitenden Kontrolle der Gesamtfinanzierung auch anzu-

wenden sind, wenn der Zuwendungsgeber bei einer Unternehmensbeteiligung in 

einem Aufsichtsorgan des Zuwendungsempfängers vertreten ist.14  Denn die zu-

wendungsrechtlichen Kontrollmöglichkeiten bieten eigene unmittelbare Überwa-

chungsansätze. 

Eine begleitende Kontrolle des BMVI wird auch nicht überflüssig, weil die Bahn 

erklärt hat, Mehrkosten notfalls mit eigenen Mitteln zu finanzieren. Die Bahn ge-

hört alleine dem Bund. Ihre finanzwirksamen Entscheidungen zu Stuttgart 21 wir-

ken sich mittelbar auf den Bundeshaushalt aus. So könnte die Bahn Liquiditäts-

engpässe zum Anlass nehmen, vom Bund höhere Fördermittel für andere Schie-

nenwegeprojekte anzufordern, die zu einer Mehrbelastung im Bundeshaushalt 

führen. Auch ist nicht ausgeschlossen, dass ein erhöhter Einsatz an Eigenmitteln 

der Bahn für Stuttgart 21 dazu führt, dass in geringerem Umfang Dividenden an 

den Bundeshaushalt abgeführt werden. Ferner könnte der gesamte Finanzierungs-

rahmen der LuFV II gefährdet werden, weil dieser Dividendenanteile als Finan-

zierungsmittel vorsieht.15  Aus Sicht des Bundesrechnungshofes hat das BMVI als 

Zuwendungsgeber umgehend die Finanzierungsdaten zum Projekt Stuttgart 21 

14 VV Nr. 15.5 i.V.m. Nrn. 9 und 1.2 zu § 44 BHO. 
15 § 2a Absatz 2a.2 LuFV 11. 
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